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An alle Vertragsärzte, die in den letzten vier 
Quartalen die GOP 11601 oder GOP 19456 ab-
gerechnet haben 
  
 

 

 

Medikamentösen Behandlungsmöglichkeit mit Lynparza® um die Indikationen Adenokarzi-

nom des Pankreas und Prostatakarzinom erweitert 

 

Sehr geehrte Damen und Herren, 

 

im Rahmen der frühen Nutzenbewertung bestätigte der Gemeinsame Bundesausschuss (G-BA) 

jüngst den Zusatznutzen des Wirkstoffes Olaparib/Lynparza® in der Therapie eines metastasierten, 

kastrationsresistenten Prostatakarzinoms sowie eines nach mindestens 16 wöchiger platinhaltiger 

Behandlung in der Erstlinien-Chemotherapie nicht progredienten, metastasierten Adenokarzinoms 

des Pankreas. Vor Anwendung des Medikaments ist laut Fachinformation eine Untersuchung auf 

BRCA1/2-Mutationen erforderlich.  

 

Zur Abbildung der Vergütung im Einheitlichen Bewertungsmaßstab (EBM) wird mit Wirkung zum 1. 

April 2021 der Leistungsinhalt der GOP 11601 (Mutationssuche in der Keimbahn) im Abschnitt 

11.4.5 EBM um die beiden Indikationen erweitert. Für das Anwendungsgebiet Prostatakarzinom 

kann diese Untersuchung alternativ im Tumorgewebe durchgeführt werden. Hierfür wird der 

Leistungsinhalt der GOP 19456 im Abschnitt 19.4.4 EBM entsprechend ergänzt. 
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Der Beschluss des Bewertungsausschusses aus seiner 551. Sitzung ist auf der Internetseite des 

Instituts des Bewertungsausschusses (www.institut-des-bewertungsausschusses.de in der Rubrik 

Bewertungsausschuss / Beschlüsse) veröffentlicht. Er steht unter dem Vorbehalt der Nichtbean-

standung durch das Bundesministerium für Gesundheit.  

 

Freundliche Grüße 

gez. 

 

Wolfgang Gierscher 

Leiter Gesamtvergütung und Honorarverteilung 

 

 

 

 

*** Neuer Termin: Ab Juli Serviceschreiben nur noch über „Meine KVB“  *** 
� Mit April 2021 kommen diverse Anforderungen auf die KVB-Mitglieder zu, allen voran der 

Start der Corona-Schutzimpfung in den Praxen. Daher hat sich der KVB-Vorstand für eine 

Verschiebung des Umstellungstermins entschieden. 

� Damit erfolgt bis Ende Juni 2021 weiterhin der Versand der KVB-Serviceschreiben auf dem 

herkömmlichen Weg und zusätzlich über das Nachrichtencenter im Mitgliederportal „Meine 

KVB“. 

� Weitere Infos: KVB-Internetseite unter www.kvb.de/Serviceschreiben-Umstellung 

 


